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3      HÖCHSTRICHTERLICHES PRÜFUNGSSCHEMA FÜR DEN VORSTEUERABZUG 

Prüfungspunkt O. k.?

Leistungsempfänger und formelle Pflichtangaben

Prüfen Sie zunächst Ihr Rechnungsdokument.

•	 Enthält die Rechnung alle Pflichtangaben der §§ 14, 14a UStG? 
•	 Ist die Rechnung inhaltlich richtig?
•	 Bei E-Rechnungen: Prüfen Sie zusätzlich die Echtheit, Herkunft und die Lesbarkeit.


Zeitpunkt des Leistungsbezugs

Verhältnisse zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs

•	 Entscheiden Sie bereits im Zeitpunkt des Leistungsbezugs darüber, ob Sie die bezogene Leistung für 
Ihr Unternehmen verwenden wollen. Der Vorsteuerabzug setzt unter anderem voraus, dass Sie die 
Leistung von einem anderen Unternehmer für Ihr Unternehmen erhalten (§ 15 Abs. 1 UStG).  

•	 Ist der leistende Unternehmer im Zeitpunkt der Leistung zur Ausstellung von Rechnungen mit offenem 
Umsatzsteuerausweis berechtigt (z. B. Privatperson oder Kleinunternehmer)?

•	 Prüfen Sie bei Leistungsbezug, ob Sie die Eingangsleistung für Umsätze verwenden, die Sie zum  
Vorsteuerabzug berechtigen. 

•	 Haben Sie bei gemischten Ausgangsumsätzen (steuerfrei und steuerpflichtig) einen Aufteilungsschlüs-
sel ermittelt und diesen dokumentiert (§ 15 Abs. 2 und 3 UStG)?  


Ihre Verwendungsabsicht

•	 Haben Sie eine Zuordnungsentscheidung getroffen?
•	 Sie müssen bei der Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes eine Zuordnung zum  

Betriebsvermögen vornehmen. Diese Zuordnungsentscheidung ist von Ihnen sofort zu treffen. 
•	 Beträgt die betriebliche Nutzung weniger als 10 %, liegt notwendiges Privatvermögen vor. 


Wird die Verwendungsabsicht belegt

Eine bloße Behauptung reicht nicht aus (Abschn. 15.12 Abs. 1 Satz 7 ff. UStAE).

•	 Sie müssen Ihre Verwendungsabsicht objektiv belegen.
•	 Haben Sie Unterlagen (z. B. Kaufverträge, Mietverträge oder Skizzen), die Ihre Verwendungsabsicht 

belegen?


Änderung der Verwendungsabsicht

Liegt eine Änderung der Verwendungsabsicht vor?

•	 War das Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung dem Unternehmen  
zugeordnet?

•	 Ist einen Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG vorzunehmen?



